Dienstvereinbarung

(§ 78 NPersVG)
 zur NeueinsteIlung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen
 von ausgebildetem Pflegepersonal
 gemäß § 4 Abs. 10 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG)

abgeschlossen 
zwischen dem Präsidium der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)

 und dem Personalrat der MHH 

§ 1
 Vereinbarungszweck

(1) Die Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausträger und die Sozialleistungsträger) vereinbaren im Rahmen der Budgetverhandlungen für das Jahr 2009 einen zusätzlichen Betrag bis zur Höhe von 0,48 Prozent des Gesamtbetrags nach § 4 Abs. 3 S. 1 KHEntgG zur Finanzierung der bei der NeueinsteIlung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von ausgebildetem Pflegepersonal zusätzlich entstehenden Personalkosten (Zusatzbetrag) gemäß § 4 Abs. 10 KHEntgG. Finanziert werden 90 Prozent der zusätzlich entstehenden Personalkosten.

(2) Voraussetzung für die Vereinbarung eines Zusatzbetrages im Rahmen der Vereinbarung nach § 11 KHEntgG ist der Abschluss dieser Dienstvereinbarung. Gegenstand dieser Dienstvereinbarung ist die NeueinsteIlung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitsteilen von Pflegepersonal mit einer Berufserlaubnis nach § 1 Abs. 1 Krankenpflegegesetz (ausgebildetes Pflegepersonal).
(3) Präsidium und Personalrat schließen deshalb zur Verbesserung der Situation des Pflegepersonals und zur Verbesserung der Versorgung der Patienten die folgende Dienstvereinbarung ab. Ziel ist es, durch Einwerbung zusätzlicher qualifizierter Pflegekräfte und Übernahme von Auszubildenden in der Pflege eine Verbesserung der Versorgung und der Qualität zu erreichen. Dem dient auch die Aufstockung von Teilzeitstellen.

§ 2
NeueinsteIlung und Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von ausgebildetem Pflegepersonal

(1) Die Stellenbesetzung des ausgebildeten Pflegepersonals wird im Vergleich zum Personalbestand am 30. Juni 2008 im Durchschnitt des Jahres 2009 um ca. 36 bis 45 Vollkräfte des ausgebildeten Pflegepersonals erhöht bis zu einem Budgetvolumen von 1.578.824,33 Euro. 


Der Personalbestand der ausgebildeten Pflegekräfte am 30.Juni 2008 betrug 1.479,7 Vollkräfte (siehe Anlage)
§ 3
Unwirksamkeit der Vereinbarung

Wird kein Zusatzbetrag im Rahmen der Vereinbarung nach § 11 KHEntgG für das Jahr 2009 vereinbart, ist diese Vereinbarung von Anfang an unwirksam. 
§ 4
 Vereinbarungsdauer, Kündigung

(1) Die Dienstvereinbarung gilt für das Jahr 2009 und endet mit Ablauf des 31.12.2009 ohne dass es einer Kündigung bedarf. Beide Parteien gehen davon aus, dass es – beim Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen - für das Folgejahr 2010 eine entsprechende Anschlussvereinbarung geben soll.
(2) Die Parteien können die Vereinbarung spätestens zum dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf dieses Monats kündigen.
(3) Das Recht zur fristlosen Kündigung der Vereinbarung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Hannover, den 28.Mai 2009

Für das Präsidium der MHH





Für den Personalrat der MHH

____________________________________                                           ________________________________
Dr. med. Andreas Tecklenburg                                                                                                     Simon Brandmaier

Vizepräsident Krankenversorgung                                                                                                                 

_____________________________________

Dipl. Oekonom Holger Baumann

Vizepräsident Wirtschaftsführung und Administration

Anlage:
Für die angegebenen Daten gelten folgende Prämissen: 
Erhoben wurden alle Vollkräfte der MHH, 
die eine Krankenpflegeausbildung absolviert haben, 
derzeit den Dienstarten 1, 3 oder 8 zugeordnet sind 
und nicht als Praxisanleiter eingesetzt sind
Hinweis:
Die der Kostenstelle      9015080 Praxisanleiter 

anteilig zugeordneten Vollkräfte sind in den angegeben VK’s nicht enthalten, da diese Bestandteil einer gesonderten Vereinbarung im Sinne der Ausbildungsfinanzierung sind. 
